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ist im Artikel beispielsweise definiert, dass 
sie den Wohnort und die Wohnform frei 
wählen können. Gefordert wird auch die 
Gewährleistung des Zugangs zu gemeinde-
nahen Unterstützungsleistungen inklusive 
der persönlichen Assistenz.
 Allerdings wird im Schattenbericht von 
Inclusion Handicap (2017) die Umsetzung 
von Artikel 19 in der Schweiz in zahlreichen 
Punkten kritisiert (ebd., S. 84ff.; siehe dazu 
auch Egbuna-Joss, 2018). Zudem wurde im 
Jahr 2018 das auf vier Jahre angelegte Pro-
gramm «Selbstbestimmtes Leben» gestar-
tet, welches eine bessere Koordination zwi-
schen Bund und Kantonen zur Weiterent-

Ausgangslage

Die Wahrnehmung von und der Umgang mit 
Behinderung haben sich in den letzten Jahr-
zehnten stark verändert (Johner-Kobi, 2015). 
Die Schweiz ratifizierte allerdings erst im 
Jahr 2014 die UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK). Seither dient die UN-
BRK als Bezugsrahmen für die Weiterent-
wicklung der schweizerischen Behinderten-
politik (Rieder, 2017). In Artikel 19 der UN-
BRK werden zentrale Forderungen zu neuen 
Wohnformen und innovativen Lebensfor-
men festgehalten: Personen mit einer Be-
hinderung sollen Rechte zur selbstbestimm-
ten Lebensführung eingeräumt werden. So 

Christoph Tschanz

Anregungen zur Umsetzung von Artikel 19 der UN-BRK  
in der Schweiz
Herausforderungen und Lösungsvorschläge

Zusammenfassung
Der Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention definiert Ziele, um Menschen mit einer Behinderung ein selbst-
bestimmtes Leben im Hinblick auf die Wohnform zu ermöglichen. Die Umsetzung dieses Artikels steckt in der Schweiz 
momentan noch in den Kinderschuhen. Zunehmend entwickelt sich diesbezüglich aber eine Dynamik. In diesem Text 
wird eine Leseart des Artikels propagiert, welche auch die Gruppen der Angehörigen und Bekannten sowie der Be-
treuenden, Pflegenden und Assistierenden mitdenkt und deshalb zusätzliche staatliche Ressourcen fordert. In der Ver-
antwortung stehen hauptsächlich die Kantonsparlamente. Der Bund hat aber auch Einflussmöglichkeiten, weil er den 
Zugang zum Assistenzbeitrag vereinfachen und eine Anstossfinanzierung lancieren könnte.

Résumé
L’article 19 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées encourage l’autodétermination 
en définissant des objectifs permettant aux personnes en situation de handicap de choisir leur mode d›habitation. La 
mise en œuvre de cet article en Suisse en est pour l’ instant à ses premiers balbutiements, mais une dynamique se met 
aujourd’hui en place. Cet article défend une lecture de l’article 19 qui tient compte également des familles et des 
proches ainsi que des accompagnant-e-s, soignant-e-s et assistant-e-s et qui fait par conséquent appel à des res-
sources publiques supplémentaires. La responsabilité incombe ici principalement aux parlements cantonaux. La Confé-
dération a cependant également la possibilité d’exercer son influence en facilitant l’accès à la contribution d’assistan-
ce et en lançant des incitations financières.

Permalink: www.szh-csps.ch/z2019-09-01
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wicklung von behindertenpolitischen Un-
terstützungs- und Wohnformen anstrebt 
(EDI, 2018). Vor diesem Hintergrund sollen 
im vorliegenden Artikel Herausforderungen 
für eine Umsetzung von Artikel 19 benannt 
und Lösungsvorschläge entwickelt werden. 

Artikel 19 der UN-BRK und ähnliche 

Forderungen in der Schweiz

Seit den 1970er Jahren kritisiert die Behin-
dertenbewegung in den westlichen Indust-
riestaaten die vorhandenen sozialstaatlichen 
Angebote wegen derer paternalistischen Ef-
fekte und deren Hang zur Segregation (Ville, 
2019, S. 102). Der von der UN-BRK geforder-
te Paradigmenwechsel ist inspiriert von For-
derungen dieser Bewegung (Calabrese & 
Stalder, 2016, S. 11f.). So ist der Artikel 19 ge-
prägt von der Kritik an traditionellen Wohn- 
und Pflegeformen und fordert diesbezüglich 
mehr Autonomie und Selbstbestimmung für 
Menschen mit Behinderungen ein.
 Ähnliche Kritik und Forderungen finden 
sich innerhalb der Schweiz. Ein Beispiel dafür 
ist die vom Club Behinderter und ihrer Freun-
de (CeBeeF) herausgegebene Zeitschrift 
PULS. Ab Ende der 1970er Jahre gab es dar-
in zahlreiche kritische Artikel über die Situa-
tion von Heimbewohnerinnen und -bewoh-
nern (McGowan, 2011, S. 35ff.). In einem 
ähnlichen Sinn fordert gegenwärtig der Ver-
ein selbstbestimmung.ch ein Umschwenken 
auf die subjektorientierte Finanzierung, die 
Schaffung von kantonalen Assistenzmodel-
len und ein schweizweites unbefristetes Mo-
ratorium für den Ausbau «konventioneller» 
Heimangebote (Alijaj & Siems, 2016, S. 6).

Herausforderungen im  

schweizerischen Föderalismus

Bedingt durch die föderale Aufteilung von 
Zuständigkeiten bestehen in der Schweiz 
Reformhindernisse. Mit dem neuen Finanz-

ausgleich wurde ab dem Jahr 2008 die  
Zuständigkeit für Wohnheime und Werk-
stätten für Menschen mit einer Behinde-
rung zu einem grossen Teil an die Kantone 
übertragen (Bonassi, 2007). Die Kantone 
haben seitdem die fachliche und finanzielle 
Verantwortung im stationären Bereich der 
Behindertenhilfe (Kirchhofer et al., 2015, 
S. 274). Indirekt ist die eidgenössische Inva-
lidenversicherung aber trotzdem an der Fi-
nanzierung beteiligt, nämlich über die Aus-
richtung von persönlichen Invalidenrenten, 
Hilflosenentschädigungen und Ergänzungs-
leistungen, mit welchen die Wohntarife zu 
Teilen bezahlt werden (Kirchhofer et al., 
2015, S. 274). Ebenfalls eidgenössisch ist 
der durch die Invalidenversicherung ge-
währte Assistenzbeitrag, welcher es Men-
schen mit einer Behinderung seit dem Jahr 
2012 ermöglicht, als Arbeitgeber Assistenz-
personen für sich selbst anzustellen (Egloff, 
2017; Guggisberg, 2018).

Eine zentrale Herausforderung bei der Um-
setzung von Artikel 19 der UN-BRK liegt da-
rin, dass den Kantonen, obwohl sie im sta-
tionären Bereich der Behindertenhilfe die 
Verantwortung tragen, mit dem IFEG die 
Bereitstellung von stationären Wohnplät-
zen vorgeschrieben wurde. Dies erzeugt Re-
formhindernisse: «Aufgrund der einseitigen 
Ausrichtung des IFEG auf die verpflichtende 
Finanzierung von Wohnplätzen in Instituti-
onen werden Gelder gebunden, sodass die 
Finanzierung von alternativen Wohnformen 
sehr beschränkt ist» (Inclusion Handicap, 
2017, S. 84). Im Rahmen des neuen Finanz-

Die Sicherung der stationären  
Wohnplätze verhindert den Ausbau von 
neuen, innovativen Wohnformen.
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ausgleichs hat man also eine paradoxe Situ-
ation geschaffen, da die Sicherung von sta-
tionären Wohnplätzen den Ausbau von 
neuen und innovativen Wohnformen be-
schränkt.

Gegenwärtige und mögliche  

Paradoxien bei Reformen

Paradoxien einer verkürzten libe-

ralen Interpretation des Artikels 19 

der UN-BRK

Bei der Überwindung dieser Situation sollte 
man allerdings bedenken, dass auch Refor-
men widersprüchliche Ergebnisse verursa-
chen können. Einerseits gibt es seit den 
1990er Jahren eine Konvergenz der oben er-
wähnten Kritik der Behindertenbewegung 
mit neo-liberaler Kritik, in welcher aus an-
deren Motiven ebenfalls sozialstaatliche 
Angebote bemängelt werden (Ville, 2019, 
S. 102f.). Solch eine Konvergenz ist in der 
Schweiz mit ihrer politischen Tradition des 
Liberalismus bereits vor der Ratifizierung 
der UN-BRK zu beobachten. Ideen von nöti-
gen Reformen im Behindertenbereich befin-
den sich in gegenwärtigen politischen Dis-
kursen häufig nahe an utopisch anmuten-
den Vorstellungen von Einsparpotenzialen 
oder zumindest nahe an der Vorstellung, 
man könnte positive Reformen ohne Kos-
tensteigerungen und somit kostenneutral 
für die öffentliche Hand umsetzen. Bei die-
ser Konvergenz besteht die Gefahr, die Idee 
der Autonomie auf die Gewährung von Kon-
sum- und Auswahlmöglichkeiten bezüglich 
Wohn- und Pflegeangeboten zu beschrän-

ken. Mit einem problematisch verkürzten 
Verweis auf «Eigenverantwortung und 
Selbstzuständigkeit» von Menschen mit ei-
ner Behinderung (Wansing, 2017, S. 23) 
lässt sich eine Assoziation mit Einsparpo-
tenzialen herstellen.

Paradoxien wegen des Verhältnisses

von bezahlter und unbezahlter  

Arbeit

Andererseits ist die Thematik gekennzeich-
net durch einen hohen Anteil von unbezahl-
ter Betreuungs-, Pflege- und Assistenzar-
beit, die von Familien, Bekannten und der 
Zivilgesellschaft geleistet wird (vgl. u. a. Bu-
dowski, Knobloch & Nollert, 2016). Beim 
Vorläufer des Assistenzbeitrages, dem Pi-
lotversuch Assistenzbudget, hat sich zum 
Beispiel gezeigt, dass gerade die Möglich-
keit, die unbezahlte Unterstützung durch 
Angehörige und Bekannte über ein Assis-
tenzbudget zu finanzieren – und somit die 
Monetarisierung vorhergehender unbe-
zahlter Arbeit –, eine kostenneutrale Um-
setzung verunmöglicht hat (Balthasar & 
Müller, 2008, S. 52). Um ein Gleichnis zu  
bemühen: Man kann sich die bezahlte und 
sozialstaatlich organisierte Betreuungs-, 
Pflege- und Assistenzarbeit als sichtbaren 
Teil des Eisberges vorstellen. Bei Reformen 
am oberen Teil des Eisberges ist es demnach 
wahrscheinlich, dass bislang unsichtbare 
Teile des unteren Bereichs – die unbezahlte 
Arbeit – auftauchen.
 Komplexer wird es, wenn man die Kon-
zepte «Gerechtigkeit» und «Autonomie» 
nicht nur auf Menschen mit einer Behinde-
rung bezieht, sondern auch auf ihre (be-
zahlten oder unbezahlten) Bezugspersonen 
(Owens, Mladenov & Cribb, 2017). Für Fa-
milien mit einem Sohn oder einer Tochter 
mit einer geistigen Behinderung ist zum Bei-
spiel die (Teil-)Übernahme von Verantwort-

Die Steigerung der Autonomie von  
Menschen mit einer Behinderung darf nicht 
zu einer Einschränkung der Autonomie  
ihrer Bezugspersonen führen.
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lichkeit durch den Staat zentral für deren 
Autonomie (Jeltsch-Schudel & Bächli, 2011). 
Zudem gilt es zu bedenken, dass ein sehr 
viel grösserer Teil der unbezahlten Arbeit 
von Frauen geleistet wird (Schön-Bühl-
mann, 2016, S. 84ff.) und dementsprechend 
solche Fragen gerade für weibliche Famili-
enmitglieder von zentraler Bedeutung sind. 
Als weitere Gruppe sollte man die Betreu-
enden, Pflegenden und Assistierenden in 
den sozialstaatlich bezahlten Settings nicht 
vergessen. Es gilt, ihnen gerechte Arbeits-
bedingungen zu bieten.

Zeigen sich auch im Kanton  

Bern Paradoxien nach bekannten  

Mustern?

Im Jahre 2011 wurde vom Kanton Bern ein 
im schweizweiten Vergleich bemerkens-
wert progressives kantonales Behinderten-
konzept verabschiedet, welches sich am 
Ideal der Selbstbestimmung orientiert (GEF, 
2011). Der Kanton Bern plant, dem Interes-
se der Wohnheime zum Eigenerhalt da-
durch zu begegnen, dass auf eine Subjekt-
finanzierung umgestellt wird (Baur, 2017). 
Die Grundidee ist, die Menschen mit einer 
Behinderung als Subjekte direkt statt die 
Objekte (Wohnheime) zu finanzieren. Das 
Ziel dabei ist, den Menschen mit einer Be-
hinderung mehr Aushandlungsmacht und 
Wahlfreiheit zu geben und damit längerfris-
tig die Angebotsstruktur zu verändern. 
Trotz dieses progressiven Ansatzes sind zu-
nehmend Paradoxien ersichtlich, welche 
bekannten Mustern folgen. 
 Als möglicherweise problematisch und 
paradox erweist sich, dass diese progressi-
ve Reform unter dem Primat der Kostenneu-
tralität angedacht wurde (GEF, 2011, S. 25). 
Die Einhaltung der kostenneutralen Umset-
zung ist momentan allerdings unmöglich, 
was zu einer Verschiebung der Umstellung 

auf das Jahr 2023 führen wird. Es sind An-
passungen im Vergleich zum durchgeführ-
ten Pilotversuch angedacht (GEF, 2018). 
Was dies genau bedeuten wird, ist zurzeit 
nicht abzuschätzen. Befürchten kann man 
aber, dass die Anpassungen zu einer rigiden 
Umsetzung führen und dem Prinzip der 
Selbstbestimmung zu Teilen widersprechen 
werden. Ein Beispiel für eine rigide Umset-
zung hat man bei der Einführung des Assis-
tenzbeitrages auf eidgenössischer Ebene 
beobachten können. Das Primat der Kosten-
neutralität hat paradoxerweise die Einfüh-
rung einerseits erst möglich gemacht und 
andererseits aber dazu geführt, dass der 
Assistenzbeitrag nur die Ausnahme in der 
bestehenden Angebotsstruktur werden 
konnte (Tschanz, 2018, S. 26ff.). Die An-
spruchsvoraussetzungen wurden hoch an-
gesetzt (Egloff, 2017, S. 62ff.) und die An-
stellung von Angehörigen als Assistenzper-
sonen wurde nach den Erfahrungen im Pi-
lotprojekt kategorisch ausgeschlossen 
(ebd., S. 66f.). 

Lösungsvorschläge

Im Rahmen des neuen Finanzausgleichs hat 
man mit dem IFEG eine Paradoxie geschaf-
fen. Die Sicherung der Autonomie der Ange-
hörigen und die Sicherung der Arbeitsbe-
dingungen im stationären Bereich schrän-
ken die Möglichkeit für die Finanzierung 
und den Ausbau von innovativen und auto-
nomeren Wohnformen für Menschen mit ei-
ner Behinderung ein. Bei einem Paradig-
menwechsel im Sinne von Artikel 19 der 
UN-BRK sollte man allerdings vermeiden, 
umgekehrte Paradoxien zum IFEG zu schaf-
fen, mit einem hohen Grad an Flexibilisie-
rung und Innovation, aber einem tiefen 
Grad an Finanzierungs- und Arbeitsplatzsi-
cherheit. Solch eine Situation würde auf 
Kosten der Gruppe der Angehörigen und 
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Bekannten oder auf Kosten der Arbeitsbe-
dingungen der Betreuenden, Pflegenden 
und Assistierenden gehen. Bedingt durch 
die Selbstverständlichkeit, mit der man die 
Bereitstellung der unbezahlten Arbeit vor-
aussetzt, sowie durch den eher tiefen Be-
rufsstatus im bezahlten Arbeitsmarkt sind 
diese beiden Gruppen auch verletzlich.

Für demokratische Debatten ist es deshalb 
zentral zu begreifen, dass es bei dieser The-
matik nicht um die reine Übertragung von 
Eigenverantwortung geht, welche automa-
tisch zu einer Win-Win-Situation für den 
Menschen mit Behinderung als zufriedene-
rem Konsumenten und einem zu Einsparpo-
tenzial kommenden Staat führt. Stattdes-
sen müssen mögliche Reformen zentrale 
Gerechtigkeitsfragen aufgreifen und klären. 
Die Autonomiespielräume der Angehörigen 
und Bekannten sowie gerechte Anstel-
lungsbedingungen für die Betreuenden, 
Pflegenden und Assistierenden sind unbe-
dingt zu berücksichtigen. Im Hinblick auf 
die ungleiche Verteilung der unbezahlten 
Arbeit sollte bei dieser Thematik immer 
auch die Geschlechtergerechtigkeit berück-
sichtigt werden. Der relativ simple, aber für 
den liberalen schweizerischen Diskurs gar 
nicht so selbstverständliche Hauptlösungs-
vorschlag lautet deshalb wie folgt: Es 
braucht zusätzliche und ausreichende staat-
liche Ressourcen, um bei Verbesserungen 
für die Gruppe der Menschen mit einer  
Behinderung nicht Verschlechterungen für 
eine andere Gruppe in Kauf nehmen zu 
müssen.

Hautsächlich in der Verantwortung sind da-
bei die Kantonsparlamente, welche ihre Re-
formvorhaben für eine Umsetzung von Arti-
kel 19 der UN-BRK mit ausreichend Ressour-
cen ausstatten müssen. Und auch auf Bun-
desebene gibt es Handlungsspielräume. Die 
Vereinfachung der Zugangsvoraussetzun-
gen zum Assistenzbeitrag der Invalidenver-
sicherung wäre zum Beispiel eine Massnah-
me, welche eindeutig im Sinne von Artikel 
19 der UN-BRK wäre. Der Bund hat zudem 
gute Erfahrungen gemacht mit der Anstoss-
finanzierung (auch bezeichnet als Impuls-
programm) zur nachhaltigen Schaffung von 
Angeboten für die familienergänzende Kin-
derbetreuung (vgl. u. a. Walker, de Buman & 
Walther, 2018). In Anlehnung daran wäre ei-
ne eidgenössische Anstossfinanzierung für 
die Umsetzung von Artikel 19 der UN-BRK 
wünschenswert. Erstens wäre dies eine fö-
deralismussensible Massnahme, welche die 
Umsetzung vorwiegend auf Kantons- und 
Gemeindeebene ermöglichen würde. Zwei-
tens würde damit genau auf Kantons- und 
Gemeindeebene eine Dynamik in Gang ge-
setzt, welche dem Ziel der – von der Eige-
nossenschaft unterzeichneten – UN-BRK 
entspricht. Drittens würde damit das Re-
formhindernis der hohen Gebundenheit von 
finanziellen Ressourcen für stationäre 
Wohnangebote abgemildert und es würde 
Raum für die Förderung von neuen und in-
novativen Wohnformen geschaffen.
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